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Mietvertrag 
Zwischen 

 

dem Schützenverein Hesedorf e.V. 

und dem Veranstalter: _________________________________________________ 

Rechnungsanschrift: Straße: __________________________________________ 

 Ort: __________________________________________ 

Zeitraum: _______________________________________________ 

Vereinsmitglied:  Ja  Nein 

Mietobjekt und Mietdauer: (Preise siehe „Preisliste“) 

Halle / Festsaal:  bis 16:00 Uhr  

  ganztags 

KK / LG-Stand 

Aufenthaltsraum:  pro Tag 

Nutzung der Küche:   Ja 

Nutzung der Hussen:   1,00€/Husse ____ Stück    

Kaution:  200,- €    Halle / Festsaal 

   50,- €    KK / LG-Stand Aufenthaltsraum 

Ablesung der Zählerstände: 

SV-Beauftr.:   

Datum:             

 
        

  Zählerstand alt: m³ Zählerstand neu: m³ Differenz Anteil % Verbrauch 

Gas:      m³     

Wärmezähler 

Heizkreis 1: 

Heizkörper 

            m³ 

Wäfmezähler 

Heizkreis 2: 

Halle 

            m³ 

Strom:   kWh   kWh       kWh 

         

Schlüssel 
überge-

ben 
 zurück      

 Schützenverein Veranstalter 

 

 i.A.:  ______________________  _________________________ 

       Datum/Unterschrift           Datum/Unterschrift
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Allgemeine Bedingungen zum Mietvertrag: 
 

1. Die Mietpreise sind der Preisliste (Entgeltordnung) des Schützenvereins zu ent-

nehmen. 

2. Im Mietpreis sind die Nebenkosten (Strom und Gas) nicht enthalten und werden zu-

sätzlich berechnet. (Tageskurs des Grundversorgers) 

3. Die Zählerstände werden vor und nach der Veranstaltung durch den Vermieter abgele-

sen. 

4. Die Kaution ist bei Unterzeichnung des Mietvertrages zu leisten. 

5. Handtücher sowie Reinigungsmittel und ggf. Besen, Wischtuch, dergleichen sind 

für die Endreinigung mitzubringen.  

6. Das benutzte Außengelände ist zu reinigen, d.h. es ist von Unrat zu säubern. 

7. Ist das Reinigen der Mieträume nach mehreren Aufforderungen nicht erfolgt, wird die 

Endreinigung durch den Schützenverein durchgeführt und ein Pauschale von 150,-€ 

berechnet. 

8. Der Vermieter ist berechtigt die Kaution bei Schäden und nicht ordnungsgemäßer 

Reinigung von den vermieteten Räumen und dem Gelände nach eigenem Ermessen 

einzubehalten. Eventuelle Schäden, die durch die Kaution nicht abgedeckt werden, 

sind durch den Mieter zu beheben bzw. zu zahlen. 

9. Die Hausordnung ist Bestandteil des Mietvertrages und hängt in der Schützenhal-

le aus.  

 
 

        

Verbrauchs- / Kostenabrechnung 
Wird von der Kassenwartin ausgefüllt 

 
        

Gas Verbrauch:    €/m³ Betrag 

Halle   m³           € 

Heizkörper   m³           € 

Strom:              € 

Miete: Festhalle     € 

  LG/KK-Aufenthaltsraum     € 

Küche:         € 

Reinigung:         € 

Sonstiges:         € 

Endbetrag:               € 
 


